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Zeichenerklärung: 
1 Allgemeines 

Alle bisher im Liegenschaftskataster nicht enthaltenen 
neuen Angaben sind in der Skizze in Rot dargestellt. 

 
Lfd. Nr. der Anlage 1 zur Grenznieder-
schrift 

1234 

Flurstücksbezeichnung 
1234 
12 

1234/12 

2 Flurstücksgrenzen 
 Festgestellt 

 
Wiederhergestellt 

 
nicht feststellbar 

 Grenze der Gemeinde  Grenze der Gemarkung  Grenze der Flur 

3 Grenzpunkte und Grenzmarken 
 nicht abgemarkter Grenzpunkt 

 
Meißelzeichen 

 Im Liegenschaftskataster nicht nachge-
wiesene Grenzmarke (hier: Grenzstein) 

 
Grenzpunkt dauerhaft und gut erkennbar 
festgelegt (z. B. Gebäudeecke, Mauer-
ecke) 

 Grenzstein (z. B. Naturstein, Grenzstein 
aus Beton) 

 
Bei Grenzmarken, die nicht bodengleich 
gesetzt sind, wird ihre Höhe oder Tiefe 
mit Dezimetergenauigkeit angegeben 
(hier: Eisenrohr unterirdisch, Bolzen 
oberirdisch) 

 R: Eisenrohr, B: Bolzen, D: Drainrohr, 
RmK: Eisenrohr mit Schutzkappe, 
KR: Kunststoffrohr, P: Pfahl, Fl: Flasche 

 K: Kunststoffmarke (Grenzstein aus 
Kunststoff bzw. Schlagmarke mit Kunst-
stoff- oder Metallkopf) 
Feno: Schlagmarke mit Natursteinkopf 

 wiederhergestellter Grenzpunkt (hier: 
Grenzstein) 

 
Grenzstein, Ausführung als Kantenstein 

 Neue Grenzmarke (hier: Grenzstein) 
auf eine vorgefundene gesetzt 

 
Vorgefundene Grenzmarke durch eine 
neue (hier: Eisenrohr) ersetzt 

 
 
 
 
 

Entfernte / entwidmete Grenzmarken 
(hier: Grenzstein, Bolzen, Meißelzeichen) 

 
Vorgefundene Grenzmarke (hier: 
Grenzstein gehoben (geh)), gerichtet 
(ger), erneuert (ern), gesenkt (ges) 
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Öffentliche Vermessungsstelle 
Dipl.-Ing. Martin Dänzer,  
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
Badhausstraße 5, 56130 Bad Ems 
Tel.: 02603/70769 

Antragsnummer 

bL 0006 9664/2024 

Datum der Grenzniederschrift 
 
29.10.2025 Anlage 2 

Seite (von Seiten) 

    4  (    4      ) 
Aktenzeichen 
050/2024 

 
Skizze zur Grenzniederschrift 

(unmaßstäblich) 
 

Diese Skizze bildet einen Bestandteil der unter obigem Datum erstellten Grenzniederschrift. 


